
 

LV 1.04 E 

11.19 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2628/19 

Titel der Drucksache 

Nachfragen aus der öffentlichen Sitzung BuK vom 03.12.2019 - TOP 6.2.  ...Revitalisierung des Stadtgartens 

(Drucksache 1887/19) 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

Der Ausschuss bat um Ergänzung der Information, die Einordnung in die Tagesordnung 

(öffentlich/ nicht öffentlich) erfolgt nach dem Inhalt der Information: 

Wie sieht die Zeitplanung für die Revitalisierung des Stadtgartens aus? Mit welchen Kosten 

rechnet die Verwaltung, die auf Grund der Verzögerung und den neuen Auflagen auf die Stadt 

zukommen? Wie geht die Stadt damit um? Wie soll das finanziert werden? Wenn nein, wie 

weiter? Wie sieht die Prüfung von Zwischennutzungen im Biergarten aus? 

 

Durch die Verwaltung wurden die Kosten, die für eine Nutzungsaufnahme notwendig sind 

zusammengetragen. Bevor die entsprechenden Aufträge jedoch ausgelöst werden sollten, wurde 

bei dem potentiellen Betreiber nachgefragt, ob er an seinem im Rahmen der 

Interessenbekundung abgegeben Angebot festhalten würde. Unter diesen Umständen hätte dann 

ein Dialog zwischen dem potentiellen Betreiber und der Stadtverwaltung begonnen, wie die 

erforderlichen Arbeiten bis zur erneuten Nutzungsaufnahme umgesetzt werden. 

 

Aufgrund des langen Leerstandes des Stadtgartens wurde das Angebot des potentiellen 

Betreibers bedauerlicherweise zurückgezogen. 

 

Das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung hat eine Drucksache erarbeitet, in dem ein 

Sachstand/Vorschlag zum weiteren Vorgehen mit dem Kulturstandort "Stadtgarten" unterbreitet 

wird. Diese befindet sich derzeit im verwaltungsinternen Umlauf. 

 

Die Frage zur Möglichkeit einer separaten Nutzung des Biergartens (bzw. wie dieser der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann) wird wohlwollend geprüft. Diese Prüfung ist 

jedoch noch nicht abgeschlossen. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

Dr. Torben Stefani 
 

12.02.2020 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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